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ÖFFENTLICHE ZAHLUNGSERINNERUNG 
 

Hiermit erinnern wir an die Zahlung der am 15.05.22 
fällig werdenden Grundbesitzabgaben, Gewerbe-
steuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweit-
wohnungssteuer. 
 
Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorge-
schriebenen Säumniszuschläge berechnet werden. 
Falls Mahnung und ggf. zwangsweise Einziehung er-
forderlich werden, entstehen weitere Kosten. 
 
Bitte geben Sie bei der Überweisung das Kassenzei-
chen an. 
 
Wer abbuchen lässt, spart sich Arbeit und Wege. 
 
Unter Telefon 77 2300 gibt die Stadtkasse Auskunft 
über das SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren. 
 
 
Bonn, den 20.04.2022 
 
BUNDESSTADT BONN  
Die Oberbürgermeisterin  
Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3609.7071 GewStB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 07.04.2022 
 
für Firma Imza GmbH, vertr. d. GF Herrn Mirco D’Aponte, 
früher wohnhaft Bonner Str.14, 53173 Bonn,  
 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abholung durch 
den Empfänger oder eines Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Kassen- und Steueramt im Stadthaus, 
Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 20.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Hammerer 

 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 
Datum: 15.02.2022 AZ: 50-223/ko/920086 
An Herrn:   Farhat Moheb 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 22.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Kolodziej 

 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 
Datum: 12.04.2022 AZ: 50-223/bo/884134 
An Herrn:   Meikel Siwak 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 25.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Kolodziej 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Die Ordnungsverfügung der Bundesstadt Bonn   Amt 
33-42   
 
 Datum  Aktenzeichen 

 22.04.2022  33-423-BN-NL 2511 
 Betroffene/r    

Daniel Azim Reche 
Zuletzt wohnhaft 

Friesdorfer Str. 246, 53175 Bonn 
 

jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abholung durch 
den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Führerscheinstelle, 
Back Office, Berliner Platz 2, 53111 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 26.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schüffelgen 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Die Anhörung vor Entziehung der Fahrerlaubnis der Bun-
desstadt Bonn – Amt 33-42 
 
 Datum  Aktenzeichen 

 27.04.2022  33-421-20/22 
 Betroffene/r 

Pfeifer, Michael, geb. 01.09.1980 
Zuletzt wohnhaft 

Rheindorfer Str. 96, 53225 Bonn  
 

jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abholung durch 
die/den Empfänger/in oder dren Bevollmächtigten wäh-
rend der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, 
Führerscheinstelle, 53111 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 27.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Zintl 
 
 
 
 

Widmung von Verkehrsflächen 
 
 
Die folgende Verkehrsfläche wird gemäß § 6 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 4 Nr. 2 des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.1995 
(GV. NRW. S. 1028) in der zurzeit geltenden Fassung 
als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke überwiegen, dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
 
Teilbereich Werftstraße von Herseler Straße bis 
Römerstraße im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil 
Graurheindorf 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei den in der An-
lage  1 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstücken Gemarkung Bonn, Flur 
9, Nrn. 1969 und 2176 auf alle Arten des öffentlichen 
Verkehrs. 
 
Die Wirkung der Widmungsverfügung beginnt am Tag 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Bundesstadt Bonn. 
 
 

 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 
50667 Köln, schriftlich einzureichen oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu er-
klären. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person sig-
niert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-
mäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) eingereicht werden. Weitere Voraussetzun-
gen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiforma-
ten und Übermittlungswegen, sowie zur qualifizierten 
elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-
dere elektronische Behördenpostfach (ERVV) in der 
jeweils gültigen Fassung. Über das Justizportal des 
Bundes und der Länder (www.justiz.de) können wei-
tere Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bear-
beitungsvoraussetzungen und das Verfahren des 
elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden.  
 
Ab dem 1. Januar 2022 sind vorbereitende Schrifts-
ätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzu-
reichende Anträge und Erklärungen, die durch einen 
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, 
als elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches 
gilt für die nach diesem Gesetz vertretungsberechtig-
ten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg 
nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung 
steht. 
 
Es besteht die Möglichkeit, sich vorab beim Bauord-
nungsamt, Stadthaus, Etage 5 C, Berliner Platz 2, 
53103 Bonn, Telefonnummer 77 2917, 
ute.kistenich@bonn.de über das Widmungsverfahren 
zu informieren. Die Klagefrist wird dadurch allerdings 
nicht verändert. 
 
Bonn, den 27. April 2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Ingo Alda 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

13.04.2022 7777.4674.1011 
Betroffene/r   

Elmghari Tabib, Moulay Abdel Ilah, Max-Planck-Str. 108, 53 177 Bonn  
Datum PK-Nr. 

28.02.2022 7777.4665.3481 
Betroffene/r   

Abik, Khadija, Truchseßstr. 15, 53 177 Bonn  
Datum PK-Nr. 

07.04.2022 7777.5507.4693 
Betroffene/r   

Sashov, Ivan Aleksandrov, Weserstr. 11, 34 125 Kassel       
Datum PK-Nr. 

12.04.2022 7777.5511.2587 
Betroffene/r   

Bache, Sara-Marie, Lindenstr.107, 53 721 Siegburg       
Datum PK-Nr. 

24.03.2022 7777.3136.9537 
Betroffene/r   

Pfeifer, Michael, Rheindorfer Str. 96, 53 225 Bonn  
Datum PK-Nr. 

07.02.2022 7779.3452.0074 
Betroffene/r   

Merkl, Tobias, Wilhelmstr. 151, 53 721 Siegburg       
Datum PK-Nr. 

30.11.2021 7779.3445.8158 
Betroffene/r   

Reuter, Benjamin, Brenker Weg 6, 56 651 Galenberg       
Datum PK-Nr. 

07.04.2022 33-21/2-20-K-25461 
Betroffene/r   

Krüger, Christoph, Ließemer Str. 56, 53 179 Bonn  
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   21. April 2022    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Schöps 
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Widmung Teilbereich Werftstraße von Herseler Straße bis Römerstraße im Stadtbezirk Bonn, 

Ortsteil Graurheindorf 

Teilbereich Werftstraße 

BO-9-2176 

BO-9-1969 

Anlage 1
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